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Beschlussvorschlag
Auf der Grundlage des § 2 Abs. 2, § 3 Abs 1 und § 4 Abs 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) sowie des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird durch die Stadtvertretung der Stadt 
Burg Stargard nachfolgender Beschluss gefasst: 
1. Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard stimmt dem Vorentwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin“ der Stadt Burg 
Stargard - bestehend aus Begründung mit dem Umweltbericht und 
Planzeichnung zu. 

2. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin“ 
der Stadt Burg Stargard bestehend aus Begründung mit dem Umweltbericht 
und Planzeichnung ist öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung nach § 
3 Abs. 1 BauGB ist ortsüblich bekannt zu machen, ebenso im 
Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ und im Internet. 

Die betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
1 und die Nachbargemeinden § 2 Abs. 2 BauGB sind zu beteiligen und über die 
öffentliche Auslegung durch Übersenden von Vorentwurf und Begründung mit 
dem Umweltbericht zu unterrichten. .
 

Sachverhalt
In der Stadt Burg Stargard soll auf einer Konversionsfläche im ehemaligen 
Kiestagebau zwischen den Ortsteilen Cammin und Riepke durch private 
Investoren eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. 
Mit der Planung sind folgende Ziele verbunden: 

-          Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage
-          Nutzung erneuerbarer Energien
-          Nutzung einer geeigneten Fläche zur Erzeugung erneuerbarer Energien



-          Beitrag zu einer positiven Entwicklung der Stadt   
 
 
Anzustrebendes Planungsziel ist:
Planungsziel der Aufstellung des Bebauungsplanes soll sein, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage zur Umwandlung von Solarenergie in Gleichstrom, 
der in das öffentliche Netz eingespeist wird, zu schaffen. Das Planvorhaben soll 
dazu beitragen, den Anteil erneuerbarer Energien aus Gründen des Ressourcen- 
und Klimaschutzes zu erhöhen.
 

rechtliche Grundlagen
 BauGB, BauNVO, KV M-V
Finanzielle Auswirkungen
keine
 

Anlage/n
1 2021-07-28 Cammin Umweltbericht -Vorentwurf (öffentlich)

2 2021-07-30 B-Plan PVA Kiesgrube Cammin Begruendung -Vorentwurf 
(öffentlich)

3 2021-07-30 BPlan PVA Cammin -Vorentwurf (öffentlich)

gez.Tilo Lorenz
       Bürgermeister



 

 

 

Abb. 1: Plangebiet (Quelle: Planzeichnung) 
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1. EINLEITUNG 

Basierend auf der Projekt - UVP-Richtlinie der Europäischen Union des Jahres 1985, ist 

am 20. Juli 2004 das EAG Bau in Kraft getreten. Demnach ist für alle Bauleitpläne, also 

den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan sowie für planfeststellungsersetzende 

Bebauungspläne, eine Umweltprüfung durchzuführen. Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 4 

des BauGB. 

Im Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Vorhaben voraussichtlich verursachten 

Wirkungen daraufhin zu überprüfen, ob diese auf folgende Umweltbelange erhebliche 

Auswirkungen haben werden: 

1. Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, biologische 

Vielfalt 

2. Europäische Schutzgebiete 

3. Mensch, Bevölkerung 

4. Kulturgüter 

5. Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

6. Erneuerbare Energien, sparsamer Umgang mit Energie 

7. Darstellungen in Landschafts- und vergleichbaren Plänen 

8. Luftqualität 

9. Umgang mit Störfallbetrieben 

10. Eingriffsregelung. 

Mit der vorliegenden Unterlage werden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können entspre-

chend § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB von den Umweltbelangen unterrichtet und zur Äußerung 

auch in Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-

fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert. 

 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des B- Planes 

1.1.1 Beschreibung der Festsetzungen, Angaben über Standorte, Art, Umfang, Be-

darf an Grund und Boden 

 

Die Planung sieht vor auf dem ca. 5,2 ha großen Plangebiet eine Freiflächen-Photovol-

taikanlage zu errichten. Die Überdeckung mit Solarmodulen beträgt 60%. 
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Abb. 2: Planung (© LAIV – MV 2020)  

 

Tabelle 1: Geplante Nutzungen 

 

Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zusätzliche Wirkungen auf Natur und Um-

welt verursachen: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes wäh-

rend der Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende 

wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor al-

lem durch die Lagerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch au-

ßerhalb der Baufelder zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 

Geplante Nutzung Fläche in m² Fläche in m² Anteil an der Ge-

samtfläche in % 

Sonstiges Sondergebiet 

Photovoltaik-Anlage GRZ 

0,6 

49.917,00   95,41 

Bauflächen überdeckt 60%   29.950,20   

Bauflächen unverdeckt 40%   19.966,80   

Verkehrsflächen 208,00   0,40 

Grünfläche 1.395,00   2,67 

Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft 

797,00   1,52 

Summe 52.317,00   100,00 
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1 Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch einmaligen Trans-

port der Module und anschließender Einlagerung sowie durch Bauaktivitäten, 

2 Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen 

und Baustelleneinrichtung. 

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Natur-

haushaltes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das 

Baufeld.  

1 Flächenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, Trafo, Batte-

riespeicher. 

2 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines Zaunes sowie Bau 

der Solarmodultische. 

3.  Verlust von Habitaten von Offenlandarten. 

4.  Überdeckung von vorbelasteten Flächen, 

5. Veränderung der floristischen Ausstattung der vorhandenen Vegetation durch 

Erholung des Bodens von Fremdstoffeinträgen, Anlage von Extensivgrünland, 

regelmäßige Mahd und Schaffung verschatteter und besonnter sowie nieder-

schlagsbenachteiligter Flächen zwischen und unter den Modulen.  

6. Reflexionen, welche Blendeffekte erzeugen können sowie durch Änderung des 

Lichtspektrums Lichtpolarisation und in der Folge Verwechslungen mit Wasser-

flächen durch Wasservögel und Wasserkäfer hervorrufen können, sind aufgrund 

der Verwendung reflexionsarmer, kristalliner Module nicht möglich.  

7. Spiegelungen, welche z.B. Gehölzflächen für Vogelarten täuschend echt wieder-

geben, treten aufgrund der Ausrichtung zur Sonne, der nicht senkrechten Auf-

stellung der Module und bei kristallinen Modulen nicht auf. 

8. Barriereeffekte sind in Bezug auf Säugetierarten möglich. 

9. Reduzierung von Rastgebieten der Stufe 2. 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe (vernachlässigbare) Geräusche. 

2. Die von Solaranlagen ausgehenden Strahlungen liegen weit unterhalb der ge-

setzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für Menschen. Auch die Wärmeentwick-

lung an Solarmodulen ist im Vergleich zu anderen dunklen Oberflächen wie z.B. 

Asphalt oder Dachflächen nicht überdurchschnittlich. 
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1.1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Es werden die in Tabelle 2 aufgeführten Untersuchungsräume und Detaillierungsgrade 

der Untersuchungen vorgeschlagen: 

 

Tabelle 2: Detaillierungsgrade und Untersuchungsräume 

Mensch Land-

schafts-

bild 

Wasser Boden Klima/ 

Luft 

Fauna Flora Kultur- 

und 

Sachgü-

ter 

UG = GB + 

nächstgele-

gene Be-

bauung  

UG= GB 

und Ra-

dius von 

500 m 

UG = GB UG = GB UG = GB UG = GB UG = 

GB 

UG = GB 

Nutzung 

vorh. Unter-

lagen  

Nutzung 

vorh. 

Unterla-

gen 

Nutzung 

vorh. 

Unterla-

gen 

Nutzung 

vorh. 

Unterla-

gen 

Nutzung 

vorh. 

Unterla-

gen 

Artenerfassung 

Avifauna, Zau-

neidechsen, Am-

phibien, Potenzial-

analyse Fleder-

mäuse 

Bio-

topty-

pener-

fas-

sung 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

UG – Untersuchungsgebiet, GB – Geltungsbereich  

 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des Um-

weltschutzes 

Folgende Gesetzgebungen sind anzuwenden: 

Im § 12 des Naturschutzausführungsgesetzes MV (NatSchAG MV) werden Eingriffe de-

finiert. 

Im § 15 des BNatSchG ist die Eingriffsregelung verankert. 

Es ist zu prüfen, ob durch das im Rahmen der B-Plan-Aufstellung ausgewiesene Vorha-

ben Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL und/oder Art. 5 VSchRL, 

bezüglich besonders und streng geschützte Arten ausgelöst werden. Ein artenschutz-

rechtlicher Fachbeitrag wird im weiteren Verfahren erstellt. 

Laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) liegt das Vorhaben in einem Bereich 

von: 

- Zielarten des Florenschutzprogramms im MS-Z077 Trockenbiotop bei Cammin 

Mecklenburgische Seenplatte, Strukturerhalt in der Agrarlandschaft (Karte I) 

- besonderer Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruktur- Vorschlag für Vorbe-

haltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege zur Freiraumsicherung mit ho-

her Funktionsbewertung (Karte IV) 

- Maßnahmen zum Florenschutz (Capanula bononiensis - Bologneser Glocken-

blume vom Aussterben bedroht nach RL MV) im Bereich der Deponie (Karte III) 



Umweltbericht Vorentwurf zum B-Plan Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin " der Stadt Burg Stargard 

 

 Seite 9 von 26 

- geringer potentieller Gefährdung durch Wassererosion (Karte VI) 

Laut Regionalem Raumentwicklungsprogramm (RREP) liegt die Fläche: 

- Tourismusentwicklungsbereich (WM 2011)  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (VP 2010)  

 

Weitere Grundlage ist der § 20 des NatSchAG M-V bezüglich der Beachtung der ge-

schützten Baumhecken und Feldgehölze welche zur Erhaltung festgesetzt werden sollten 

(siehe Abbildungen 10 und 11). 

 

Planungsgrundlagen für den Umweltbericht sind: 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), , das zuletzt durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 25.Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) geändert worden ist, 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutz-gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Feb-

ruar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesarten-

schutzverordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geän-

dert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 

26.01.2010, kodifizierte Fassung), 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates 

vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt auf-

grund des Beitritts der Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–

229), 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern 

(Landes-UVP-Gesetz – LUVPG M-V, GVOBl. M-V 2011, S. 885), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. September 2018 (GVOBl. M-V S. 362), 

• Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Ar-

tikel 3 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699) geändert worden ist, 

• Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. Novem-

ber 1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I 

S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 

306) geändert worden ist, 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 

Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 

9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist, 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2939) geändert worden ist 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung -BauNVO), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 

1802) geändert worden ist,  

• Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern – Landesplanungsgesetz (LPlG, 5. Mai 1998 GVOBl. M-V 1998, S. 

503, 613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. 

M-V S. 166), 

• Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträg-

lichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) das zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699) geändert 

worden ist. 

 

Abb. 3: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2020) 

 

 
 

➔ Das Vorhaben befindet sich ca. 2,6 km östlich des SPA „Wald- und Seenlandschaft 

Lieps-Serrahn“ DE 2645-402. 

Etwa 4 km entfernt: SPA-
Gebiet DE 2547-471 
„Feldberger Seenland-
schaft und Teile des 
Woldegker Hügellands“ 

Etwa 3 km entfernt: FFH - Gebiet DE 2446-301 „Wald- 
und Kleingewässerlandschaft bei Burg Stargard“ 

Etwa 2,6 km entfernt: SPA - Gebiet DE 2645-402 
"Wald- und Seenlandschaft Lieps-Serrahn" 

Untersuchungsraum 
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➔ Das Vorhaben liegt ca. 3 km südwestlich des FFH-Gebietes DE 2446-301 „Wald- und 

Kleingewässerlandschaft bei Burg Stargard“. 

➔ Das Vorhaben liegt 4 km nordwestlich des SPA „Feldberger Seenlandschaft und Teile 

des Woldegker Hügellands. 

➔ Das Plangebiet liegt in keinem Schutzgebiet und beinhaltet keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope (siehe Abb. 10). 

 

 

2.  BESCHREIBUNG/ BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN  

2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

2.1.1 Erfassung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich be-

einflusst werden  

Mensch 

Die Fläche (ca. 5,2 ha) befindet sich südwestlich des Ortsteils Riepke. Die Fläche wird als 

Bauabfallaufbereitungs- und Sortieranlage genutzt wobei der Großteil der Fläche als 

Brache einzuordnen ist. Die Fläche ist vom Norden her über einen unbefestigten Wirt-

schaftsweg zu befahren. Das Baugebiete befindet sich östlich der Bahnlinie Neustrelitz - 

Neubrandenburg. 

 

Abb. 4: Lage des Untersuchungsraumes (© LAIV – MV 2020) 

 

Das Plangebiet ist durch die Immissionen aus o.g. Nutzungen, insbesondere seitens der 

Bahn vorbelastet. Von einer derzeitigen Überschreitung der Orientierungswerte laut TA 

- Lärm wird nicht ausgegangen. Das Plangebiet hat aufgrund der landwirtschaftlichen 

Nutzung keinen besonderen Erholungswert.  

 

  

Neubrandenburg, 
ca. 12 km  

Woldegk, 
ca. 12 km  Neustrelitz, 

ca. 19 km  

Riepke 
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Flora 

Die Biotopzusammensetzung im Plangebiet stellte sich am 16.06.20 folgendermaßen 

dar: 

Tabelle 3: Biotoptypen im Plangebiet 

Code Bezeichnung Fläche in 

m² 

Anteil an der 

Gesamtfläche 

in % 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 4.796,21 9,17 

OBD Brachfläche 41.537,01 79,39 

RHU Ruderale Staudenflur 1.395,00 2,67 

PHX Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzen 4.588,77 8,77 

  Gesamtfläche 52.317,00 100,00 

 

 

Abb. 5: Biotoptypenbestand (Bestandskarte 

 
 

Fauna 

Im weiteren Verfahren wird ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag auf Grundlage von 

Artenerfassungen von Amphibien, Reptilien und Avifauna erstellt.  
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Abb. 6: Gewässer (© LAIV – MV 2020) 

 
 

Das Plangebiet bietet vor allem Offenlandarten ein Habitat. In den Gehölzen können Vö-

gel und weitere höhlenbewohnende Arten ein Habitat finden. Hecken und Feldgehölze 

sollten zur Erhaltung festgesetzt werden. 

Abb. 7: Rastgebiete der Umgebung (© LAIV – MV 2020) 

 

Die Fläche liegt im Messtischblattquadranten 2545-4. Hier wurden 2014 zwei besetzte 

Weißstorchhorste, von 2008 bis 2016 ein besetzter Brutplatz vom Kranich sowie Fisch-

otteraktivitäten verzeichnet.  

Plangebiet 

Plangebiet 
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Sie ist zudem Landrastgebiet der Stufe 2 (von 4 Stufen) also ein regelmäßig genutztes 

Nahrungs- und Ruhegebiet eines Rastgebietes verschiedener Klassen mit der Bewer-

tung mittel bis hoch. Das Plangebiet befindet sich in Zone B (mittel bis hoch) des Vogel-

zuges über dem Land M - V. 

 

Boden 

Das Plangebiet liegt im Bereich sickerwasserbestimmter Lehme/Tieflehme. Die vorherr-

schenden Ackerwertzahlen liegen bei 34. Der Boden ist demnach ertragsreich. Derzeit 

gibt es keine Hinweise auf eine Gefährdung für die Schutzgüter Grundwasser und Boden 

durch Altlasten. Der Boden ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. 

 

Abb. 8: Geomorphologie des Untersuchungsraumes  

 

Wasser 

Das B- Plangebiet beinhaltet keine Gewässer. Das überwiegend mehr als 10 m unter Flur 

anstehende Grundwasser ist aufgrund des bindigen Deckungssubstrates und des gro-

ßen Flurabstandes gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen vermutlich ge-

schützt. Das Wasser ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. 

 

Klima/ Luft 

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringere Tempera-

turunterschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch 

Plangebiet 
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Niederschlagsreichtum gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plan-

gebiet sind durch die Gehölze und Gewässer der Umgebung geprägt. 

Die Gehölze üben eine wirksame Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbin-

dungsfunktion aus. Die östlich verlaufende Seenkette sorgt für Abkühlung und die 

Durchmischung der Luftschichten. Die Luftreinheit ist aufgrund der siedlungsfernen 

Lage vermutlich hoch. Das Klima ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Be-

deutung.  

 

Landschaftsbild/ Kulturgüter 

Das Plangebiet liegt im Bereich der der Pommerschen Hauptendmoräne vorgelagerten 

Grundmoräne und entstand vor 15.000 bis 18.000 Jahren. 

LINFOS ligth hier unter „Landesweiter Analyse und Bewertung der Landschaftspotenzi-

ale - Landschaftsbildpotenzial“ weist dem Planbereiche 2 einen betreffenden Land-

schaftsbildraum “Camminer Seental V 6 - 52“ eine hohe bis sehr hohe Bewertung zu. 

Das Plangebiet liegt vorwiegend auf ausgeräumten landwirtschaftlichen Flächen. Land-

schaftsbildbestimmende Strukturen verlaufen an den Plangebietsgrenzen in Form von 

Hecken und Feldgehölzen. Das Plangebiet befindet sich mit dem Ostteil in einem Kern-

bereich landschaftlicher Freiräume der Stufe 3. Zum Vorkommen von Bau- oder Boden-

denkmalen liegen keine Informationen vor. 

 

Natura - Gebiete 

Die nächstgelegenen Natura–Gebiete befinden sich mindestens 2,6 km vom Plangebiet 

entfernt (Abb.3) und sind durch Ackerflächen und Straßen von diesem getrennt. Die ge-

ringen Auswirkungen der Planung können die Natura – Gebiete nicht erreichen. FFH–

Prüfungen wurden nicht durchgeführt. 

 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die unversiegelten Flächen mit Bewuchs schützen die Bodenoberfläche vor Erosion und 

binden das Oberflächenwasser, fördern also die Grundwasserneubildung sowie die Bo-

denfunktion und profitieren gleichzeitig davon. Weiterhin wirken die „grünen Elemente“ 

durch Sauerstoff- und Staubbindungsfunktion klimaverbessernd und bieten Vogel- und 

anderen Tierarten einen Lebensraum. 

 

2.1.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gelände als überwiegend intensiv land-

wirtschaftliche genutzte Fläche bestehen bleiben.  
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2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-

nung, die mögliche bau-, anlage-, betriebs- und abrissbedingte erheblichen 

Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Berücksichti-

gung der nachhaltigen Verfügbarkeit von Ressourcen  

 

2.2.1 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche 

Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Berücksichti-

gung der nachhaltigen Verfügbarkeit von Ressourcen  

 

Fläche 

Etwa 5,2 ha Fläche in der freien Landschaft werden für PV erschlossen. Öffentliche Zu-

wegungen sind nicht vorgesehen. 

Flora 

Große Brachflächen und eine kleiner Bereich ruderaler Staudenflur werden durch die 

Anlage überdeckt und ggf. verändert. 

Fauna 

Habitate von Offenlandarten sind betroffen. 

Boden/Wasser 

Die Stützen der Module werden in den Untergrund gerammt. Neue Versiegelungen ent-

stehen für Trafos. Als Zufahrten werden die Modulzwischen- und Randflächen genutzt. 

Beim Betrieb der Anlage fallen keine Verunreinigungen an. Beeinträchtigungen von Bo-

den und Wasser können vernachlässigt werden  

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt wird nicht geringer, da sich durch die Planung Biotope verändern 

und nicht beseitigt werden. 

 

2.2.2 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche 

Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art und 

Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 

und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  

Die vorgesehene Entwicklung der Fläche zur Freiflächen–Photovoltaikanlage verursacht 

keine Erhöhung von Lärm- und Geruchsimmissionen. Eine Beeinträchtigung der Umge-

bung durch Reflexionen seitens der Solaranlage sind nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht zu befürchten. Auch die Strahlungen der Wechselrichter liegen weit unterhalb der 

zulässigen Grenzwerte. 
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2.2.3 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche 

Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art und 

Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Die Modulgestelle bestehen aus Aluminium, die Module aus einem technisch modifi-

zierten Halbleiter. Die Materialien werden nach 30 Jahren, nach Ende der Laufzeit der 

geplanten Solaranlage, abgebaut und umweltgerecht verwendet oder entsorgt. „PV-

Produzenten haben im Juni 2010 ein herstellerübergreifendes Recyclingsystem in Be-

trieb genommen (PV Cycle), mit derzeit über 300 Mitgliedern. Die am 13. August 2012 

in Kraft getretene Fassung der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and 

Electronic Equipment Directive) musste bis Ende Februar 2014 in allen EU-Staaten um-

gesetzt sein. Sie verpflichtet Produzenten, mindestens 85% der PV Module kostenlos 

zurückzunehmen und zu recyceln. Im Oktober 2015 trat in Deutschland das Elektro- und 

Elektronikgerätegesetz in Kraft. Es klassifiziert PV-Module als Haushaltsgerät und regelt 

Rücknahmepflichten sowie Finanzierung.“ (Quelle: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in 

Deutschland, Fassung vom 10.11.2017, zusammengestellt von Dr. Harry Wirth Be-

reichsleiter Photovoltaische Module, Systeme und Zuverlässigkeit Fraunhofer ISE).  

Die beim Bau und bei der Pflege der Anlage anfallenden Abfälle sind entsprechend 

Kreislaufwirtschaftsgesetz zu behandeln. Nach gegenwärtigem Wissensstand sind da-

her keine Auswirkungen auf die Umwelt infolge der erzeugten Abfälle und ihrer Besei-

tigung durch die Planung zu erwarten. 

 

2.2.4 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte Risiken für die 

menschliche Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle Erbe  

Bau-, anlage-, betriebs- und nutzungsbedingte Wirkungen des Vorhabens bergen nach 

gegenwärtigem Wissensstand keine Risiken für das Landschaftsbild, die Erholungsfunk-

tion und das kulturelle Erbe. Die geringe Erholungsfunktion des Plangebietes bleibt be-

stehen. Die etwa 2,5 bis 3 m hohen Solarmodultische wird man wahrnehmen. Es wird 

eine Oberflächenstruktur geschaffen, die das Gelände je nach subjektiver Auffassung 

positiv bzw. negativ verändert. Bezüglich Vermeidung des Einsatzes gesundheitsgefähr-

dender Stoffe wird auf Punkt 2.2.7 verwiesen.  

 

2.2.5 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche 

Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Kumu-

lierung mit benachbarten Vorhaben  

Die vorhandenen und geplanten gleichartigen Vorhaben befinden sich ausreichender 

Entfernung zum Vorhaben, so dass deren Umsetzung bzw. Existenz gemeinsam mit dem 

geplanten Vorhaben nicht zu unverträglichen Aufsummierungen von bau-, anlage-, be-

triebs-, nutzungs- und abrissbedingten Auswirkungen auf die umliegenden Schutzge-

biete und auf natürliche Ressourcen führen. 

 



Umweltbericht Vorentwurf zum B-Plan Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin " der Stadt Burg Stargard 

 

 Seite 18 von 26 

2.2.6 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche 

Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge Klimabeein-

trächtigung und Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel  

Die vorgesehene Freiflächen-Photovoltaikanlage hat keinen Einfluss auf die großräu-

mige Klimafunktion und die des Plangebietes. Die verwendeten Materialien wurden un-

ter Einsatz von Energie gefertigt. Wurden fossile Energieträger verwendet führte dies zur 

Freisetzung des Treibhausgases CO2 und damit zur Beeinträchtigung des globalen Kli-

mas. Verglichen mit anderen Methoden der Energieerzeugung, bei denen nicht nur die 

Herstellung der Anlagen sondern auch noch deren Betrieb zur Verschlechterung der glo-

balen Klimasituation führen, ist das Vorhaben eine klimagünstige Option der Energiege-

winnung. 

 

2.2.7 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche 

Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge eingesetzter 

Techniken und Stoffe  

Derzeit liegen keine Informationen zu Materialien oder Technologien vor, die bei der 

Umsetzung der Bauvorhaben zum Einsatz kommen werden.  

Es sind ausschließlich schadstofffreie Solarmodule zu verwenden. 

 

2.3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-

teiliger Umweltauswirkungen  

Bei Umsetzung der Planung kann es zu geringen baubedingten Beeinträchtigungen der 

ansässigen Fledermausfauna, zu geringen Gehölzverlusten und zu geringen Neuversie-

gelungen kommen. Diese Eingriffe sind durch unten aufgeführte Maßnahmen zu ver-

meiden bzw. zu kompensieren. 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Fällungen und Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar 

zu realisieren.  

V2 Die Modulrand- und Zwischenflächen dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom 

15. April bis 01. August mit Balkenmähern, unter Beseitigung des Mahdgutes ge-

mäht werden. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des 

Aufwuchses ist nicht zulässig. Auf Düngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu 

verzichten.  

V3 Eine Bewachung der Anlage durch Hunde ist zu unterlassen. 

V4 Es sind nur Module zu verwenden, die während des Betriebes keine Schadstoffe 

in die Umwelt entlassen. 

V5 Im Zusammenhang mit der Planung werden Artenaufnahmen bezüglich Repti-

lien, Amphibien und Avifauna durchgeführt. Im Ergebnis und im weiteren 
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Verfahren werden ggf. notwendige artenschutzrechtliche Maßnahmen, wie Bau-

zeitenregelung, fachliche Begleitung während der Arbeiten sowie CEF-Maßnah-

men festgelegt.  

 

Kompensationsmaßnahmen  

M1 Außerhalb des Plangebietes sind geeignete Maßnahmen wie Extensivacker, 

Streuobstwiesen oder Magerrasen auf ca. 2,4 ha Ackerflächen zu entwickeln und 

für eine Dauer von 25 Jahren zu erhalten. Erforderlich ist eine grundbuchliche 

Sicherung, die Hinterlegung eines Kapitalstockes und die Aufstellung eines Pfle-

geplanes. Alternativ können 71.139 Ökopunkte gekauft werden. 

 

 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

A Ausgangsdaten 

A 1  Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 

Das Plangebiet ist etwa 5,2 ha groß und unter Punkt 1 des Umweltberichtes beschrie-

ben. 

 

A 2  Abgrenzung von Wirkzonen 

Vorhabenfläche     beeinträchtigte Biotope  

Wirkzone I     50 m  

Wirkzone II     200 m  

Der Vorhabentyp ist in Anlage 5 der HzE nicht aufgeführt. Die Wirkungen einer PV- An-

lage sind gering. Mittelbare Beeinträchtigungen durch Immissionen sind nicht zu er-

warten. Wirkzonen I und II werden für die Ausgleichsberechnungen nicht herangezo-

gen. 

Vom Vorhaben gehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Wirkungen aus, welche 

zur Störung spezieller störungsempfindlicher Arten führen können.  

 

A 3 Lagefaktor 

Die anzuwendenden Lagefaktoren sind der Abbildung 9 zu entnehmen. 

 

B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind 

den Hinweisen zur Eingriffsregelung entnommen: 

Wertstufe:       laut Anlage 3 HzE 

Biotopwert des betroffenen Biotoptyps:  laut Pkt. 2.1 HzE 
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B 1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotopty-

pen 

B 1.1. Flächen ohne Eingriff 

Dies sind die Erhaltungsfestsetzungen, unversiegelte Bauflächen auf artenarmen Zierra-

sen dessen ökologischer Wert sich durch die geplanten Nutzungen nicht ändert und Flä-

chen ohne ökologischen Wert. 

 

Tabelle 4: Flächen ohne Eingriff  

Biotoptyp Planung Fläche in m² 

OVU Bestand=Planung 208,00 

OBD Maßnahmen 797,00 

RHU kein Eingriff 1.395,00 

  2.400,00 

 

Abb. 9: Wirkzonen und Lagefaktoren (© LAIV – MV 2020) 

 

 

B 1.2. Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bio-

topveränderung (unmittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen)  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Der 

Biotopwert aus Wertstufe und durchschnittlichem Biotopwert wird mit dem Lagefaktor 

aus Abbildung 9 multipliziert. 
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Tabelle 5: Unmittelbare Beeinträchtigungen  
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OVU PV-Anlage 820,00 0 0,5 1 410,00 

  PV-Anlage 3.768,21 0 0,5 1,25 2.355,13 
OBD PV-Anlage 1.985,00 1 1,5 1 2.977,50 

  PV-Anlage 38.755,01 1 1,5 1,25 72.665,64 
PHX PV-Anlage 4.588,77 1 1,5 1,25 8.603,95 

    49.917,00       87.012,23 

 

B 1.3. Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen (mittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen)  

In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Biotopty-

pen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Ermittlung 

des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen. Die geringen Immissionen der geplan-

ten PV-Anlage wirken nicht über den Bereich des Plangebietes hinaus. In der HzE Anlage 

5 ist der Anlagentyp „PV-Anlage“ nicht aufgeführt. Ein Kompensationserfordernis für 

mittelbare Eingriffswirkungen besteht nicht. 

Abb. 10: Gesetzlich geschützte Biotope, Teilfläche 3 (© LAIV – MV 2020) 

 

Etwa 25 m  
MST08111: Hecke, Über-
hälter, Eiche „Naturnahe 
Feldhecken“ 

Etwa 150 m  
MST08116: Gebüsch/ Strauchgruppe 
„Naturnahe Feldgehölze“ 

Etwa 500 m MST08139: 
temporäres Kleingewäs-
ser, Flutrasen, Wasserlin-
sen „stehende Kleinge-
wässer, einschl. Der 
Uferveg.“ 

Etwa 170 m 
MST08097: Bruch-
wald westlich vom 
Gramelower See „Na-
turnahe Bruch-, 
Sumpf- und Auwälder“ 

Etwa 140 m  
MST08074: Hecke, lücki-
ger Bestand/lückenhaft 
„Naturnahe Feldhecken“ 
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B 1.4. Ermittlung der Versiegelung und Überbauung  

Es kommen die Versiegelungen durch Stützen und Trafo zum Ansatz. Die Flächen wer-

den mit einem Versiegelungsfaktor von 0,5 multipliziert. 

 

Tabelle 6: Versiegelung und Überbauung 
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B 2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 

Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funktionen verlangt eine separate Erfassung 

und Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der übrigen betroffenen Funktions- 

und Wertelemente eine entsprechende Kompensation für besondere faunistische Funk-

tionsbeziehungen noch nicht erreicht wird, erwächst hieraus die Verpflichtung zur Wie-

derherstellung artspezifischer Lebensräume und ihrer Voraussetzungen.  

Die Kompensation soll in diesen Fällen so erfolgen, dass Beeinträchtigungen der be-

troffenen Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifi-

schen faunistischen Funktionsbeziehungen oder in Lebensräume besonderer Arten be-

dürfen daher i. d. R. einer additiven Kompensation.  

 

B 2.1  Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen bzw. störungsempfindliche 

Arten 

Das Vorhaben betrifft nach derzeitigem Kenntnisstand keine Tierarten mit besonderen 

Lebensraumansprüchen. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis 

 

B 2.2  Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 

Das Vorhaben beeinträchtigt nach derzeitigem Kenntnisstand keine, laut Roter Liste 

Deutschlands und MV, gefährdete Populationen von Tierarten. Es besteht kein additi-

ves Kompensationserfordernis. 
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B 3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 

 

B 3.1  Boden 

Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. 

Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 

 

B 3.2  Wasser 

Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. 

Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 

B 3.3  Klima 

Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es 

besteht kein additives Kompensationserfordernis. 

B 4 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 

Das Landschaftsbild im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Be-

deutung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 

 

B 5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

Tabelle 7: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 4  
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87.012,23   0,00   100,00   87.112,23 

 

C Geplante Maßnahmen für die Kompensation 

Die Kompensationsmaßnahmen sind unter Punkt 2.3 aufgeführt.  

C 1 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen 
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Tabelle 8: Kompensationsmindernde Maßnahmen  
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Tabelle 9: Korrektur Kompensationsbedarf  
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C 1 Ermittlung des Kompensationsumfangs 

Tabelle 10: Ermittlung des Flächenäquivalents der Kompensationsmaßnahmen  
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Maßnahmen außer-
halb des Plangebietes 
wie Extensivacker, 
Streuobstwiesen oder 
Magerrasen auf 
Ackerflächen  

24.000,0
0 3,00       3,00   72.000,00 

 

C 2 Gesamtbilanzierung (Gegenüberstellung EFÄ / KFÄ)  

Kompensationsflächenbedarf (Eingriffsfläche):    71.139 m² 

Kompensationsflächenumfang:      72.000 m² 
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D Bemerkungen/Erläuterungen - Keine 

Der Eingriff ist ausgeglichen. 

 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen auf Grund der Verfügbarkeit der Grund-

stücke, der Vorbelastung und der günstigen Erschließungssituation nicht. 

 

3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-

ren, Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 

aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse  

 

Zur Beurteilung der Wertigkeit der Biotope des Plangebietes wurden folgende Unterla-

gen hinzugezogen. 

• Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg – Vorpommern (HzE) Neufassung 

2018, 

• Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in 

Mecklenburg-Vorpommern (2013). 

Schwierigkeiten ergeben sich aus dem Fehlen von Flächen für Kompensationsmaßnah-

men sowie aus unzureichenden Informationen zu zukünftig zum Einsatz kommenden 

Materialien. Alle übrigen notwendigen Angaben konnten den Örtlichkeiten entnommen 

werden. 

 

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltaus-

wirkungen 

Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die 

aufgrund der Durchführung des Bauvorhabens entstehen, um frühzeitig insbesondere 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, ge-

eignete Maßnahmen zur Abhilfe zu schaffen. 

Die Gemeinde nutzt die Informationen der Behörden über eventuell auftretende unvor-

hergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt.  

Die Konfliktanalyse ergab, dass derzeit keine unvorhergesehenen betriebsbedingten 

nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt durch das Vorhaben zu erwarten sind.  

Gegenstand der Überwachung ist auch die Umsetzung der festgesetzten Kompensati-

onsmaßnahmen. Hierfür sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Die Gemeinde prüft die Durchführung, den Abschluss und den Erfolg der Vermeidungs- 

und Kompensationsmaßnahmen. Sie lässt sich hierzu vom Bauherrn eine 
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Dokumentation über die Fertigstellung und Entwicklung des Zustandes der Maßnahmen 

auf verbaler und fotodokumentarischer Ebene vorlegen. Die Fertigstellung der Maßnah-

men ist durch eine geeignete Fachkraft im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung 

zu überwachen und zu dokumentieren. Die Maßnahmen sind im 1. Jahr und im 3. Jahr 

nach Fertigstellung durch geeignete Fachgutachter auf Funktionsfähigkeit zu kontrollie-

ren. Die Ergebnisse sind in Text und Bild dokumentieren und der zuständigen Behörde 

bis zum 01.10. des jeweiligen Jahres vorzulegen. 

 

3.3 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 

Nummer 7 Buchstabe j  

Es ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso 

III) störfallanfällig ist. Es steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle aus-

zulösen.  

 

3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Das Vorhaben ist auf einem Gelände mit mittlerer naturräumlicher Ausstattung geplant. 

Das Plangebiet ist anthropogen vorbelastet. Der Eingriff wird als ausgleichbar beurteilt. 

Die Wirkungen des Vorhabens beschränken sich auf das Plangebiet, sind nicht grenz-

überschreitend und kumulieren nicht mit Wirkungen anderer Vorhaben. Es sind keine 

Schutzgebiete betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht 

vom Vorhaben ausgehen. Es sind Maßnahmen vorgesehen, durch welche die Eingriffe 

des Vorhabens in den Naturhaushalt vollständig kompensiert werden können. 

 

3.5 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen 

und Bewertungen herangezogen wurden 

• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Karten-

portal Umwelt M-V 

• Begehungen durch Fachgutachter  
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1. Allgemeines 

1.1 Einführung 

In der Stadt Burg Stargard soll ca. 1 km nordöstlich vom Ortsteil Cammin eine Photovoltaik-

Freiflächenanlage errichtet werden. Ein Teil der planerischen Vorbereitung ist die Aufstel-

lung eines Bebauungsplanes. 

Die Stadt Burg Stargard hat sich mit dem Antrag eines Vorhabenträgers auseinandergesetzt 

und diesen Impuls gebend genutzt, um einen Bebauungsplan aufzustellen. 

Mit dem Vorhaben wird ein Beitrag zur Energiewende geleistet. 

Mit der Planung sind folgende Ziele verbunden:  

- Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

- Nutzung erneuerbarer Energien 

- Nutzung einer geeigneten Fläche zur Erzeugung erneuerbarer Energien 

- Beitrag zu einer positiven Entwicklung der Stadt    

 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches 

(BauGB) sowie des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (KV M-V) haben die Stadtvertreter der Stadt Burg Stargard in ihrer Sitzung am 

25.02.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin“ 

beschlossen. Der Beschluss wird ortsüblich bekannt gemacht.  

 

1.3 Verfahrensverlauf 

Die Stadtvertretung billigte den Vorentwurf durch Beschlussfassung auf der Sitzung am 

…..2021. Der Vorentwurf wurde für die Offenlegung bestimmt. 

Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit und der 

Nachbargemeinden erfolgte vom ….. bis …. 

(Daten werden entsprechend des Verfahrensfortschrittes ergänzt) 

 

1.4 Kartengrundlage 

Die Planzeichnung wird auf Grundlage eines digitalen Flurkartenauszuges des Landkreises 

Mecklenburgische Seenplatte, Kataster- und Vermessungsamt, Platanenstraße 43 in 17033 

Neubrandenburg vom ……….2021 erstellt.  

Der Auszug wird angefordert.    
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1.5 Rechtsgrundlagen 

Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin“  sind: 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1802).  

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Baugesetzbuches 

(Baugesetzbuchausführungsgesetz - AG-BauGB M-V) vom 30. Januar 1998, zuletzt ge-

ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Oktober 2010 (GVOBI.M-V, S.615, 618) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG) 

vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 290 Verordnung vom 

19. Juni 2020; (BGBI. I S. 1328) 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V), in der Fassung der Bekannt-

machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V BGBl. S.1033) 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesplanungsgesetz - LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 

(GVOBl. M-V, S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V, S. 221, 228) 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz-NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 

(GVOBl. M-V, S. 66, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V, S. 221, 228) 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-

UVP-Gesetz - LUVPG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2018 (GVOBl. M-V, S. 362) 

- Landeswaldgesetz (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 

(GVOBl. M-V2011, S.870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V, S. 219) 

- Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher 

Anlagen zum Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 20. April 2005 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 502), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBI. 

I S. 3465) 

- Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesboden-

schutzgesetz- LBodSchG M-V) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 759, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. JuIi 2018, (GVOBI. M-V, S. 219) 

- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06. Januar 

1998 (GVOBl. M-V, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 

2010 (GVOBl. M-V, S. 383, 392) 
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- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020; (BGBI. I S. 1408) 

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 30. November 

1992 (GVOBl. M-V, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V, S. 221, 228) 

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt mehrfach 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)  

- Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard 

Die Gesetze und Verordnungen gelten jeweils in ihrer letztgültigen Fassung zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Planes. 

 

1.6 Bestandteile des Bebauungsplanes  

Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin“ besteht aus: 

- Teil A Planzeichnung im Maßstab 1:1.000 mit der Zeichenerklärung und 

- Teil B Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan sowie der 

- Verfahrensübersicht  

Dem Bebauungsplan wird diese Begründung beigefügt, in der Ziele, Zweck und wesentliche 

Auswirkungen des Planes dargelegt werden. Noch zu erarbeitende Fachgutachten werden 

in den Bebauungsplan eingearbeitet und werden an den betreffenden Textstellen benannt. 

 

1.7 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist gem. § 9 Abs. 7 

BauGB in der Planunterlage zeichnerisch dargestellt. Begrenzt wird der räumliche Geltungs-

bereich des Bebauungsplangebietes wie folgt: 

 

im Norden: durch landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 4/2) 

im Süden: durch Waldfläche (Flurstück 9/2) 

im Osten: durch landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 9/3) 

im Westen: durch landwirtschaftliche Fläche und die Gemeindestraße von Cam-

min nach Riepke (Flurstück 25/2) 

Lage des Planungsgebietes und Flächengröße 

Gemarkung Cammin, Flur 2, Flurstücke 4/2, 9/2 und 25/2 jeweils teilweise.  

Das Baugebiet befinden sich östlich der Bahnlinie Neustrelitz - Neubrandenburg. 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 5,2 ha.  

Eigentumsverhältnisse 

Das Grundstück befindet sich in privatem Eigentum.  
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1.8 Angaben zur Gemeinde/ Lage im Raum 

Die Stadt Burg Stargard liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und hat den raum-

ordnerischen Status eines Grundzentrums. Dort ist auch der Verwaltungssitz. Sie gehört 

zum Nahbereich des Oberzentrums Neubrandenburg. 

Die Stadt Neubrandenburg ist Kreisstadt des Landkreises und liegt ca. 10km nördlich des 

Planbereiches. 

Der Ortsteil Cammin liegt südlich der „Kernstadt“ an der Bahntrasse Stralsund – Neubran-

denburg – Burg Stargard – Cammin – Neustrelitz. 
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2. Planungserfordernis/ Ziele und Zweck des Bebauungsplanes/ Städtebaulicher Vertrag 

Für die geplante Nutzung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes als eine notwendige 

Voraussetzung erforderlich. 

Ziele des Bebauungsplanes 

Planungsziel der Stadt ist die Schaffung der planungsrechtlichen Bedingungen für die Nut-

zung von Photovoltaik zur Energieerzeugung und Einspeisung in das öffentliche Netz.  

Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen sowie die dafür notwendigen Flächen werden festge-

setzt. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu klären, inwieweit Einwirkungen auf die 

Schutzgüter bestehen.  

Zweck des Bebauungsplanes 

Gemäß §2 BauGB kann die Stadt die Zulässigkeit von Vorhaben mittels Bebauungsplan 

bestimmen.  

Der Bebauungsplan Nr. 25 „Solarpark Kiesgrube Cammin“ der Stadt Burg Stargard trifft 

gemäß §9 Abs. 2 BauGB Aussagen und Festsetzungen für das im Rahmen der festgesetzten 

allgemeinen Art der baulichen Nutzung vorgesehene Vorhaben (Nutzung einer Freiflächen – 

Photovoltaikanlage).  

Städtebaulicher Vertrag 

Mit der Stadt Burg Stargard wird ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB 

abgeschlossen. Der Antragsteller übernimmt alle anfallenden Planungskosten. 

Der städtebauliche Vertrag wurde mit Datum vom …………. 2021 abgeschlossen. 
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3. Rahmenbedingungen/ übergeordnete Planungen  

3.1 Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP 

M-V) 

Im Landesraumentwicklungsprogramm M-V 2016 wird in Abschnitt 6.4 Energie auf den 

weiteren Ausbau regenerativer Energieträger verwiesen.  

Auszugsweise heißt es unter Abs. 7: 

„Voraussetzungen für den weiteren Ausbau regenerativer Energieträger und der Vorbehand-

lung bzw. energetischen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und Abfällen sollen an 

geeigneten Standorten geschaffen werden.“  

In der Karte des LEP MV ist der Planbereich als Bestandteil des Stadt-Umland-Raumes des 

Oberzentrums Neubrandenburg dargestellt, sowie als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und 

Vorbehaltsgebiet Tourismus. 

 

3.2 Vorgaben des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seen-

platte (RREP MS) 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) ist 

seit dem 15.06.2011 (GVOBl Nr. 10/2011 S. 362) rechtsgültig.  

In der Region Mecklenburgische Seenplatte sollen im Rahmen der Energieversorgung zuneh-

mend regenerative Energiequellen genutzt und schrittweise in Ergänzung zur Nutzung her-

kömmlicher Energieträger ausgebaut werden. Dabei sind Belange von Umwelt- und Natur-

schutz zu beachten. Diese Entwicklungsziele sind im RREP MS verankert (Programmsatz 

6.5 (4) des RREP MS).  

Im RREP ist die Gemeinde und umliegende Flächen als Vorbehaltsgebiet für die Landwirt-

schaft dargestellt.  

Im RREP MS heißt es, „Photovoltaik- Freiflächenanlagen sollen insbesondere auf bereits 

versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militärischen Konversionsflächen errich-

tet werden.“ Das Vorhaben geht durch diese Planung darüber hinaus und leistet damit einen 

weiteren Beitrag zur Energiewende durch Bereitstellung von regenerativen Energien. 

Ziele der Raumordnung sind im entsprechenden Programmsatz im RREP MS festgestellt. 

Dort heißt es:  

„Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freizuhalten sind: 

- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege 

- Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen 

- Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen 

- regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie 

- Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“ 

Die hier genannten Flächen werden durch die Planung nicht betroffen.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um kein Gebiet, dass auf Grund der Ziele der Raumord-

nung freizuhalten ist. Forstflächen gibt es im Plangebiet nicht, sie grenzen zu einem geringen 

Anteil daran an und werden beachtet. Es handelt sich nicht um Vorranggebiete für Natur-

schutz und Landschaftspflege. 
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Es werden insbesondere die sonstigen Belange der Landwirtschaft berücksichtigt. Die tat-

sächliche Versiegelung durch das Vorhaben ist sehr gering. Die aktuelle Nutzung soll wieder 

möglich gemacht werden. 

Die Anlage dient der Erreichung der gesamtgesellschaftlichen Ziele der „Energiewende“. 

Die folgende Anforderung wird im Zuge dieser Planung beachtet. Im Prozess der Planauf-

stellung erfolgte eine diesbezügliche Auseinandersetzung. 

„Bei der Prüfung der Raumverträglichkeit von PV-Flächenanlagen außerhalb der aufgeführ-

ten freizuhaltenden Räume, Gebiete und Standorte sind insbesondere sonstige Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landschaft und der 

Forstwirtschaft zu berücksichtigen.“ 

Die Auseinandersetzung wird im Umweltbericht dargelegt.  

Gegenwärtig befindet sich das RREP MS in der 3. Beteiligungsstufe zur Teilfortschreibung 

zum Programmsatz 6.5(5) „Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“. Diese stellt für das 

Plangebiet kein Eignungsgebiet dar. 

 

3.3 Zielsetzung gemäß Flächennutzungsplan/Entwicklungsziele der Gemeinde 

Bezug zum Flächennutzungsplan 

Zur Erlangung von Baurecht ist ein Bebauungsplan erforderlich. Gemäß § 8 Abs. 2, Satz 2 

ist ein Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die 

städtebauliche Entwicklung zu ordnen.  

In der Stadt Burg Stargard gibt es keinen wirksamen Flächennutzungsplan, der den Ortsteil 

Cammin einbezieht.  

Da sich die Entwicklung des Ortes Cammin im Allgemeinen auf den Innenbereich be-

schränkt, war bisher kein Flächennutzungsplan nötig. Auch zukünftig ist ein Bedarf nicht 

erkennbar.  

Nach §8 Abs. 2, Satz 2 BauGB ist ein Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn ein so 

genannter selbstständiger Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu 

ordnen. 

Entwicklungsziel der Stadt  

Die Stadt Burg Stargard ist an der Nutzung regenerativer Energien interessiert, im Interesse 

der Allgemeinheit aber auch zum Nutzen für die Bürger. Es wurden an verschiedenen Stand-

orten im Stadtgebiet entsprechende Vorhaben umgesetzt, für die zuvor durch die Stadt 

Baurecht geschaffen wurde. 

Die Stadt hat sich im Zuge der Planaufstellung mit den Zusammenhängen zur Entwicklung 

des gesamten Stadtgebietes auseinandergesetzt. Mit dem B-Plan Nr. 25 sind folgende Ziele 

verbunden.  

- Schaffung eines Beitrages zum Klimaschutz 

- Erzeugung von Elektroenergie aus regenerativen Quellen 

- Partizipation an der gewerblichen Nutzung eines privaten Betreibers 
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3.4 Beitrag zum Klimaschutz 

„Die Bundesregierung sieht vor, die erneuerbaren Energien konsequent auszubauen und die 

Energieeffizienz weiter zu erhöhen. Ziel ist es, dass die erneuerbaren Energien den Haupt-

anteil an der Energieversorgung übernehmen. Auf diesem Weg sollen in einem dynamischen 

Energiemix die konventionellen Energieträger kontinuierlich durch alternative Energien er-

setzt werden. Die Solarenergie ist eine wichtige Zukunftstechnologie am Standort Deutsch-

land. 

Auch Mecklenburg-Vorpommern verfügt über gute Bedingungen zur Nutzung der Solarener-

gie. In den letzten Jahren konnte die Anzahl der installierten Photovoltaikanlagen (PV-Anla-

gen) wesentlich erhöht werden. Es gibt jedoch noch erhebliche Steigerungsmöglichkeiten. 

Ziel sollte es dabei sein, PV-Anlagen insbesondere auf vorhandenen baulichen Anlagen zu 

installieren und im Außenbereich bereits versiegelte Flächen in Anspruch zu nehmen.“ (Aus-

zug aus Großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich, Hinweise für die raumordneri-

sche Bewertung und die baurechtliche Beurteilung, http://www.mv-regie-

rung.de/vm/arbm/doku/PR_Hinweise_Photovoltaikanlagen.pdf). 

Mit dem Vorhaben wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. 

 

3.5 Energiepolitische Konzeption für Mecklenburg- Vorpommern 

Die Gesamtkonzeption für eine integrierte Energie- und Klimaschutzpolitik der Landesregie-

rung vom Februar 2015 beinhaltet auf Seite 7 das Ziel „einer vollständigen Umstellung der 

Energiegewinnung hin zu erneuerbaren Energieträgern“. Zu der Erreichung dieses Ziels leis-

tet das Vorhaben einen Beitrag. 

  

3.6 Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 

Die Stadt Burg Stargard hat die Planung beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 

Bitte um Weiterleitung an das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische 

Seenplatte mit Schreiben vom 11.06.2021 angezeigt. 

Das  Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte hat mit 

Schreiben vom 30.06.2021 in den dort enthaltenen Schlussbestimmungen mitgeteilt, dass 

bei Beachtung der Hinweise die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 

vereinbar ist. Die Hinweise beziehen sich auf die Beachtung der Belange der Land- und 

Forstwirtschaft, der Landschaftspflege und des Naturschutzes. 

Die Kiesgrube wird als Konversionsfläche beurteilt.  

  

http://www.mv-regierung.de/vm/arbm/doku/PR_Hinweise_Photovoltaikanlagen.pdf
http://www.mv-regierung.de/vm/arbm/doku/PR_Hinweise_Photovoltaikanlagen.pdf
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4. Bestandsanalyse 

4.1 Lage des Plangebietes  

Das Plangebiet befindet sich zwischen der Ortslagen Riepke und Cammin. Die Fläche grenzt 

an die Bahnstrecke Neustrelitz – Stralsund an.  

 

4.2 Naturräumliche Gegebenheiten  

Die Flächen im Umfeld der geplanten PV-Anlage werden landwirtschaftlich genutzt. Die 

Planfläche umfasst im Wesentlichen einen ehemaligen Kiestagebau. 

Der Standort liegt bei einer Höhe von ca. 30 m ü. NHN. Nach Südosten fällt das Gelände 

leicht auf ca. 20 m ü. NHN ab, nach Nordwest steigt es auf ca. 32 m ü. NHN (Normalhö-

hennull) an.  

 

4.3 Vorhandene Bestandsstrukturen  

Gegenwärtige Nutzungen 

Im Plangebiet erfolgte in der Vergangenheit die Förderung der Baustoffe Kies, Sand und 

Schotter und stellt jetzt eine ehemalige Kiesgrube dar. 

Nachbarschaftliche Belange 

Das Vorhabengebiet ist von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben.  

Die Flächen liegen an der Bahntrasse. 
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5. Planerische Zielsetzungen und Nutzungskonzept 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Gebiet nördlich des Ortsteils Cammin ge-

schaffen.  

Die zukünftige Nutzung des Gebietes soll entsprechend der Zulässigkeiten eines Sonstigen 

Sondergebietes Photovoltaikanlage ermöglicht werden.  

Im Aufstellungsverfahren werden insbesondere folgende Probleme betrachtet: 

- die Umweltauswirkungen der Vorhaben auf umgebende Nutzungen sind zu untersuchen 

und darzustellen 

- die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes, die mit der Errich-

tung der Photovoltaikanlage verbunden ist, ist zu ermitteln.  

- ein ausreichender Schutz für benachbarte empfindliche Nutzungen ist nachzuweisen.  

Nutzungskonzept 

Es ist beabsichtigt die Anlage von Photovoltaikelementen (PV-Elemente) innerhalb des Sons-

tigen Sondergebiets auf einer Fläche von ca. 4,7 ha (Fläche innerhalb der Baugrenze) zu 

nutzen. Der durch die Solarkollektoren erzeugte Strom wird in das regionale Stromnetz ein-

gespeist. 

Auf den genannten Flächen könnten bis zu 5 MW pro Jahr erreicht werden. 

Vorgesehene Bauweise 

Es soll eine Trägerkonstruktion in aufgeständerte Bauweise errichtet werden. Darauf werden 

die Photovoltaikelemente installiert. 

Die Netzverträglichkeit wurde bestätigt. Der Einspeisepunkt ist bestimmt. 

Zur Realisierung ist eine Einspeiseleitung mittels Kabelverlegung im Erdreich notwendig.  

Zu den baulichen Anlagen gehören die Photovoltaik-Module (Paneele), welche auf Metall-

ständern befestigt werden. Die Aufständerung wird im Boden verankert.  

Es werden Anlagen zu folgenden Nutzungszwecken errichtet (allgemein):  

a) zum Betrieb, zur Wartung und zur Erneuerung von Photovoltaikanlagen mit Fundament, 

einschließlich der erforderlichen Infrastruktur wie Schalt- und Trafostationen und Wech-

selrichter (Nebenanlagen); 

b) zum Betrieb, zur Wartung zur Erneuerung und zu dauerhaften Belassung von unterirdi-

schen, gegebenenfalls mehrsträngigen Kabelleitungen nebst Steuer- und Kommunikati-

onsleitungen; 

c) Unterhaltung und Benutzung von Zufahrtswegen;  

d) zum jederzeitigen Zugang zu sämtlichen Anlagen und Baulichkeiten, auch für erforderli-

che Bauvorbereitungstätigkeiten, durch Betreten und Befahren mit Fahrzeugen und Ma-

schinen, auch durch Dritte, etwa durch Handwerker und Aufsichtspersonen. 

Der Solarpark wird mittels eines 2,50 Meter hohen Sicherheitszaun gegen unbefugtes Be-

treten gesichert.  

Im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen nimmt der Planungsträger die Möglichkeit 

wahr, die baulichen Anlagen bezüglich der Höhe und der überbauten bzw. überspannten 

Fläche zu regeln und zu begrenzen (s. auch Maß der baulichen Nutzung). 
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Betreibungskonzept 

Die Nutzung erfolgt durch eine private Gesellschaft.  

Die Fläche wird zum Betrieb einer Photovoltaik-Freianlage (PVA) mit Nebenanlagen genutzt. 

Es sind der Betrieb, die Wartung und die Erneuerung vorgesehen. Zufahrtswege zur Unter-

haltung der Anlage werden geschaffen.  

Landwirtschaftliche Nutzung 

Eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt grundsätzlich auf den Flächen weiterhin möglich. 
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6. Verkehrsanbindung/ Ver- und Entsorgung 

6.1 Verkehrliche Erschließung 

Äußere Erschließung 

Die öffentlichen Straßen tangieren das Plangebiet und sichern die Erschließung.  

Die Anforderungen werden im Laufe der Planung ergänzt.  

Innere Erschließung und Feuerwehrzufahrt 

Die innere Erschließung erfolgt über unbefestigte (Schotter)Wege. Innerhalb des Plangebiets 

wird die Richtlinie über Flächen der Feuerwehr (Amtsblatt M-V 2006 S. 597 Anhang E und 

Berichtigung S. 874 Nr. 4) beachtet bzw. eingehalten. Weitere Aussagen werden im zu 

erarbeitenden Brandschutzkonzept getroffen. 

 

6.2 Medien 

Wasserver- und Entsorgung 

Eine Erschließung zur Wasserver- und entsorgung ist für das Plangebiet nicht erforderlich, 

da in der aufsichtslosen Anlage keine Gebäude mit Räumen zum dauerhaften Aufenthalt 

von Menschen zulässig sein sollen und somit auch keine Sanitärräume entstehen werden. 

Auf dem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser ist großflächig vor Ort auf den un-

befestigten Flächen (Grünflächen) des Sonstigen Sondergebiets zu versickern.  

Elektroenergieversorgung/ Stromeinspeisung 

Zur Erschließung des Plangebiets ist lediglich der Anschluss zur Einspeisung der erzeugten 

Energie an das öffentliche Stromnetz notwendig. Der Anschluss erfolgt über ein erdverleg-

tes Mittelspannungskabel von den Wechselrichtern bis zur Netzübergabestation. 

Telekommunikation 

Für das Sonstige Sondergebiet werden keine Anlagen der Telekommunikation benötigt. 

Brandschutz 

Die für den Betrieb einer Photovoltaikanlage verwendeten Materialien sind zum Teil nicht 

brennbar bzw. schwer entzündlich. Sollte es dennoch zu einem Brandfall kommen, wäre 

der Versuch, die Photovoltaikanlage mit Wasser zu löschen lebensgefährlich, da auch bei 

Abschaltung des Trafos sowie Wechselrichter die Photozellen der Paneele weiterhin Strom 

erzeugen würden.  

Es wird empfohlen die Anlage im Brandfall kontrolliert abbrennen zu lassen. 

Die öffentlich-rechtliche Erschließung wird zum einen äußerlich durch die östlich verlaufen-

den Straßen vorgesehen. Zum anderen erfolgt die innere Erschließung über Flächenbestim-

mungen im Feuerwehrplan. Die Richtlinie über Flächen der Feuerwehr (Amtsblatt M-V 2006 

S. 597 Anhang E und Berichtigung S. 874 Nr. 4) wird beachtet bzw. eingehalten. 

Vorrangig sind die Trafostationen mit Handfeuerlöschern auszurüsten. 

Es wird der Einsatz von Paneelen mit möglicher Abschaltung an der Platte empfohlen (DC- 

Schalter).  
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7. Berücksichtigung von allgemeinen Anforderungen und Belangen 

7.1 Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

Baudenkmale sind nicht vorhanden. Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. 

Das Landschaftsbild ist ein Faktor der Baukultur. Es wird eine Anpflanzung vorgesehen, so 

dass damit auf visuelle Wirkungen bei der Wahrnehmung des Landschaftsbildes großräumig 

eingegangen wird. 

  

7.2 Belange des Umweltschutzes einschl. Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Beschreibung der Schutzgüter im Einwirkungsbereich, die Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Umwelt und die Eingriffs- und Ausgleichsproblematik werden im Teil II Umweltbe-

richt ausführlich beschrieben und an dieser Stelle wird darauf verwiesen. 

Es wird ein Vegetationsstreifen entwickelt. 

 

7.3 Belange des Schutzes vor Immissionen 

Blendung 

Betriebs- und lagebedingt sind durch die Photovoltaikanlagen keine signifikanten Immissi-

onsbelastungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  

Zur etwaigen Blendung wird bei Bedarf ein Gutachten erstellt. 

 

7.4 Bodenschutz 

Der vorgesehene dauerhafte Bewuchs wird die Oberfläche vor Erosion schützen. Damit wird 

ein Betrag für den Bodenschutz geleistet. 

 

7.5 Wald 

Wald ist von der Planung nicht betroffen. 

Der Waldabstand im Süden des Plangebietes wird beachtet . 

 

7.6 Anforderungen der Bahn 

Der Abstand von 6,50 m wird eingehalten bzw. überschritten. 

Dieser Abschnitt der Begründung wird im Laufe des Verfahrens ergänzt.  
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8. Planinhalt und Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB 

Die im Folgenden kursiv gefassten Texte dienen der Erläuterung und Begründung der Fest-

setzungen. 

 

1. Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO] 

Die geplante Nutzung unterscheidet sich wesentlich von den in den Baugebieten §§ 2 -10 

BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen.  

1.1 Das Sonstige Sondergebiet (SO PVA) dient der Gewinnung von elektrischer Energie 

aus Sonnenenergie. 

Es erfolgt die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 

mit der Zweckbestimmung „erneuerbare Energie – Solarpark“, welches der Unterbringung 

von Modulen der Solarstromerzeugung in Schrägaufstellung sowie den zugehörigen tech-

nischen Vorkehrungen und Einrichtungen dient. 

1.2 In dem Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen sind die für den Betrieb einer Frei-

flächen-Photovoltaikanlage bauliche Anlagen (Modultische mit Solarmodulen sowie 

Wechselrichter, Einfriedung, Trafostationen, Zufahrten und Wartungsflächen) zuläs-

sig.  

1.3 Die im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen festgesetzten baulichen Anlagen 

und Nutzungen sind nur bis zum Zeitpunkt der Stilllegung der Photovoltaik-Anlage 

zulässig.  

1.4 Die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ist zulässig. 

Als Sondergebiete (hier Sonstiges Sondergebiet) sind solche Gebiete festzusetzen, die 

sich von den klassischen Baugebieten der BauNVO wesentlich unterscheiden. Die Zweck-

bestimmung und die Art der Nutzung sind darzustellen und festzusetzen. Dies ist ein 

Sonstiges Sondergebiet Photovoltaikanlagen.  

 

2. Maß der baulichen Nutzung und Höhe der baulichen Anlagen [§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, 

§§ 16, 18 und 19 BauNVO] 

2.1 Unterer Bezugspunkt für die Höhe der, für den Betrieb der Photovoltaikanlage notwen-

digen baulichen Anlagen im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen (Trafos) ist 

die Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016.   

2.2 Die maximal zulässige Höhe der Trafos im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanla-

gen wird auf 5,0 m über Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbezugssystems 

DHHN 2016 festgesetzt. 

2.3 Die maximal zulässige Höhe der Modultische im Sonstigen Sondergebiet Photovolta-

ikanlagen wird auf 3,0 m über Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbezugs-

systems DHHN 2016 festgesetzt. 

2.4 Zulässig sind Zaunanlagen bis zu einer max. Höhe von 2,5 m (amtlichen Höhenbe-

zugssystem DHHN 2016). 

„Unter Berücksichtigung umgebungsbezogener Belange soll mit der Höhenfestsetzung ver-

hindert werden, dass die Anlage aufgrund einer zu großen Höhenentwicklung eine uner-

wünschte Fernwirkung entfaltet.“ 
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2.5 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet gemäß § 17 Abs. 

1 BauNVO auf 0,6 begrenzt. Eine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BauNVO 

ist ausgeschlossen. 

„Die GRZ ist eine Verhältniszahl, die angibt, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadrat-

meter Grundstücksfläche zulässig sind. Folglich bestimmt die GRZ den überbaubaren Flä-

chenanteil eines für die Nutzung vorgesehenen Grundstückes und gibt damit den Versie-

gelungsgrad sowie die bauliche Dichte wider. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wird aus 

reihig angeordneten Kollektoren gebildet, die in verschattungsfreien Abständen auf in den 

Boden gerammten Montagegestellen aufgeständert werden. 

Daher bildet die GRZ in der vorliegenden Planung nicht den Versiegelungsgrad ab. Sie be-

schreibt den überbaubaren Flächenanteil, der von den äußeren Abmessungen der Modulti-

sche in senkrechter Projektion auf den Boden überschirmt wird. Da sich die Kollektoren 

dachartig oberhalb der Erdoberfläche befinden, bedecken sie zwar eine große Fläche. Die 

tatsächliche Versiegelung beschränkt sich jedoch punktuell auf die Gründung (Veranke-

rung) der Montagegestelle und der erforderlichen technischen Nebenanlagen. 

Die Maßfestsetzung der GRZ von 0,6 dient einer möglichst optimalen Ausnutzung des 

Plangebietes für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage und damit einem spar-

samen und schonenden Umgang mit Grund und Boden im Sinne der Bodenschutzklausel 

des § 1a BauGB. Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO Satz 2 ist 

aufgrund der begrenzten zulässigen Art der Nutzung nicht erforderlich und damit nicht zu-

lässig.“ 

 

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche  

3.1 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt und umgren-

zen die Fläche, auf der die Aufstellung der Solaranlagen und die Errichtung der bauli-

chen Nebenanlagen zulässig sind.  

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der Nebenanlagen und unterhalb der 

Solarmodule sind als extensives Grünland zu nutzen und zu erhalten. Auf diese Weise 

wird eine Verschattung der Solarmodule durch aufwachsenden Pflanzenbewuchs ent-

gegengewirkt.  

3.3 Einfriedungen durch Zaunanlagen und Tore sind außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig.  

„Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen bilden die überbaubare Fläche ab, inner-

halb derer die Errichtung der zulässigen Nutzungen möglich ist. Damit werden in erster Li-

nie die Aufstellbereiche bzw. die Verteilung der Modultische und des Stromspeichers auf 

der Grundstücksfläche des sonstigen Sondergebietes „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ ge-

regelt. 

Durch die festgesetzten Baugrenzen wird lediglich die zulässige Lage der baulichen Anla-

gen der Hauptnutzung geregelt. Die zur Errichtung, dem Betrieb, der Wartung und dem 

Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlage erforderlichen Nebenanlagen sind gemäß § 23 

Abs. 5 BauNVO generell auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.“ 
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4. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO) 

Nebenanlagen sind nur zulässig, sofern sie dem Betrieb der Anlagen zur Gewinnung rege-

nerativer Energien (Solaranlagen) dienen und diesen Anlagen deutlich zugeordnet sind. Ga-

ragen und überdachte Stellplätze sind innerhalb des Sonstigen Sondergebietes unzulässig.   

 

5. Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Die Verlegung von Erdkabeln ist im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes zulässig. Die 

Erdkabel stellen die notwendigen Verbindungen zwischen den Solarmodulen und den Wech-

selrichtern her.  

 

6. Verkehrsflächen 

6.1 Es wird eine Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.  

Die Nutzung der Verkehrsflächen mit privater Zweckbestimmung ist ausschließlich 

für die Feuerwehr sowie für die mit der Errichtung und im Zusammenhang mit den 

im Sondergebiet festgesetzten Nutzungen zulässig. 

6.2 Es wird eine Ein- und Ausfahrt festgesetzt.  

Die äußere verkehrliche Erschließung lässt sich über die Gemeindestraße herstellen. 

Um die Klarstellung der verkehrlichen Erschließung eindeutig festzulegen, wird die ent-

sprechenden Anschlussstelle in Verbindung mit der Festsetzung der Ein- und Ausfahrt ge-

regelt. 

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über Betriebswege und Zufahrten, die in 

Abhängigkeit der Aufstellung der einzelnen Modultische angelegt werden. Eine Erforder-

lichkeit zur Festsetzung der Wartungswege als Verkehrsflächen besteht nicht, da sich 

diese der Zweckbestimmung des Sonstigen Sondergebietes zuordnen lassen. 

 

7. Flächen mit Leitungsrechten (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Diese Festsetzung wird gegebenenfalls im Zuge der weiteren Entwurfsbearbeitung genutzt.  

Hier kommt der Verlauf der Leitungstrassen in Frage. Die Klärung erfolgt im Zuge der Betei-

ligung. 
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8.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft [§ 9 Abs.1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB] 

Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt in § 19 vor, dass Eingriffe in Natur und Landschaft 

minimiert, ausgeglichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen kompensiert werden müssen. Die 

Festsetzungen sind im Umweltbericht begründet. 

Bei Umsetzung der Planung kann es zu geringen baubedingten Beeinträchtigungen der 

ansässigen Fledermausfauna, zu geringen Gehölzverlusten und zu geringen Neuversiege-

lungen kommen. Diese Eingriffe sind durch unten aufgeführte Maßnahmen zu 

vermeiden bzw. zu kompensieren. 

 

Kompensationsmaßnahmen  

M1 Außerhalb des Plangebietes sind geeignete Maßnahmen wie Extensivacker, Streu-

obstwiesen oder Magerrasen auf ca. 2,4 ha Ackerflächen zu entwickeln und für eine 

Dauer von 25 Jahren zu erhalten. Erforderlich ist eine grundbuchliche Sicherung, die 

Hinterlegung eines Kapitalstockes und die Aufstellung eines Pflegeplanes. Alternativ 

können 71.139 Ökopunkte gekauft werden. 

 

Realisierungszeitraum 

Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Baubeginn vorzunehmen. 

Die Durchführungsbestimmungen der Maßnahme sind durch eine Vereinbarung zwischen 

dem Grundstückseigentümer und der Stadt Burg Stargard festzuschreiben, in der die Art 

der Maßnahme, der zeitliche Ablauf der Umsetzung, Kostenumfang und Zahlungsmodus zu 

regeln sind. 

 

8.2 Zulässigkeit der festgelegten sonstigen Nutzung für einen bestimmten Zeitraum [§ 9 

Abs. 2 Satz 1 BauGB] 

Die festgesetzte sonstige Nutzung Photovoltaikanlagen ist zeitlich begrenzt auf 30 Jahre ab 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes. 

Unmittelbar anschließend ist der Rückbau der Photovoltaikanlage vorzunehmen. 

Im Sondergebiet wird im unmittelbaren Anschluss an die Nutzung der PV-Freiflächenanlage 

die Folgenutzung neu geregelt.  
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9. Hinweise als Teil des Planinhaltes/ nachrichtliche Übernahmen 

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise wurden in die Planzeichnung/textliche Festsetzun-

gen Teil B aufgenommen und sind bei der weiteren technischen Planung und deren Umset-

zung zu berücksichtigen. 

 

9.1 Bodendenkmalpflege 

Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen 

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestim-

mungen des §11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde unver-

züglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mit-

arbeiters oder Beauftragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Ver-

antwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer 

sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf 

Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Untersuchung 

im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden §11 (3) DSchG M-V). 

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei der 

zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmal-

pflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 

 

9.2 Fällung von gesetzlich geschützten Bäumen 

Die Fällung von gesetzlich geschützten Bäumen ist genehmigungspflichtig. Die Kompensa-

tion richtet sich grundsätzlich nach dem Baumschutzkompensationserlass vom 15. Oktober 

2007. Gemäß Erlass sind u. a. Einzelbäume ab 50 cm Stammumfang geschützt, wenn diese 

im Rahmen von Bauvorhaben betroffen sind. Erforderliche Anträge auf Fällungen von ge-

setzlich geschützten Bäumen sind bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises zu 

stellen. 

 

9.3 Umweltrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Fällungen und Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu 

realisieren.  

V2 Die Modulrand- und Zwischenflächen dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom 15. 

April bis 01. August mit Balkenmähern, unter Beseitigung des Mahdgutes gemäht 

werden. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des Aufwuch-

ses ist nicht zulässig. Auf Düngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu verzichten.  

V3 Eine Bewachung der Anlage durch Hunde ist zu unterlassen. 

V4 Es sind nur Module zu verwenden, die während des Betriebes keine Schadstoffe in die 

Umwelt entlassen. 

V5 Im Zusammenhang mit der Planung werden Artenaufnahmen bezüglich Reptilien, Am-

phibien und Avifauna durchgeführt. Im Ergebnis und im weiteren Verfahren werden 

ggf. notwendige artenschutzrechtliche Maßnahmen, wie Bauzeitenregelung, fachliche 

Begleitung während der Arbeiten sowie CEF-Maßnahmen festgelegt.  
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10. Weitere Hinweise  

Die weiteren Hinweise sind bei der technischen Planung und deren Umsetzung zu berück-

sichtigen. Vor allem wird mit der Aufnahme in diese Begründung auf Hinweise aus den 

Stellungnahmen verwiesen, die im Zuge des Beteiligungsverfahrens mitgeteilt werden und 

im Zuge des Abwägungsprozesses in die Bauleitplanung einfließen. Sie sind für die nachfol-

gende weitere Planung relevant. 

 

10.1 Altlasten und Bodenschutz 

Das Altlastenkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom Landesamt für Um-

welt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Straße 12, 18273 

Güstrow, anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und Oberbürgermeister 

der kreisfreien Städte geführt. Zum Altlastenverdacht muss jeweils eine Abfrage im Zuge 

der Objektplanung erfolgen. Entsprechende Auskünfte aus dem Altlastenkataster sind dort 

erhältlich. Die untere Bodenschutzbehörde weist im Allgemeinen für Baumaßnahmen auf 

die Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes hin.  

Zu beachten ist auch das Bundes-Bodenschutzgesetz und das Landesbodenschutzgesetz. 

Gemäß § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich 

so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden und 

somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grunds-

ätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen.  

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 

dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes-Boden-

schutzgesetz Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 

zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. 

Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Ver-

wertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen. 

Der bei den Bauarbeiten anfallende und zur Wiederverwendung Vorort vorgesehene und 

geeignete Bodenaushub ist getrennt nach Bodenarten zu lagern und getrennt nach Boden-

arten wieder einzubauen. Nachweislich mit Schadstoffen belasteter Bodenaushub ist einer 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzuführen. 

Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z.B. abartiger, muf-

figer Geruch, anormale Färbung des Bodenmaterials, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, 

Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist die untere Bodenschutzbehörde im Umweltamt des 

Landkreises umgehend zu informieren. 

 

10.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) einer nachweislich geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Be-

seitigung zuzuführen. Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 

sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene 

Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 

Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Vorhabenraum die Lagerung von Baustoffen 

flächensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind soweit wie möglich auf vorbelasteten bzw. 

entsprechend befestigten Flächen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschi-

nen und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die 
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Auswirkungen auf den Boden so gering wie möglich zu halten. Nach Beendigung der Bau-

maßnahme sind Flächen, die temporär als Baunebenflächen, Bauzufahrten oder zum Abstel-

len von Fahrzeugen genutzt werden wieder herzurichten. Insbesondere sind die Bodenver-

festigungen zu beseitigen. 

Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche des 

Bodens auftreten, ist der Landrat zu informieren. Der Grundstückbesitzer ist als Abfallbesit-

zer nach §§ 10 und 11 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG) zur ordnungs-

gemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. 

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend der Vorschriften des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes für Mecklenburg-Vor-

pommern (AbfWG M-V) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnung zu 

erfolgen. 

Nachweisliche kontaminierter Straßenaufbruch, Bauschutt oder Bodenaushub ist als gefähr-

licher Abfall einzustufen und darf nur in dafür zugelassenen Anlagen durch entsprechende 

Unternehmen entsorgt oder behandelt werden.  

Zuwege zu Abfallbehälterstandplätzen sind so anzulegen, dass ein Rückwärtsfahren nicht 

erforderlich ist. 

Die Zuwege sollen ohne Gefährdung befahrbar sein und Wendemöglichkeiten z.B. am Ende 

von Sackgassen bieten. 

Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos 

zu verwerten (§ 7 KrWG) oder, soweit eine Verwertung technisch nicht möglich oder wirt-

schaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 

15 KrWG).    

 

10.3 Denkmalpflege 

Im Allgemeinen gilt: Alle Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung, wenn das 

Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt ist, sind genehmigungspflichtig. Gemäß § 7 Abs. 

1 DSchG M-V ist die untere Denkmalschutzbehörde bzw. gemäß § 7 Abs. 6 DSchG M-V 

die zuständige Behörde Genehmigungsbehörde. 

Insbesondere muss vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Doku-

mentation der betroffenen Teile der mit der Farbe (Blau) gekennzeichneten Bodendenkmale 

sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnahme trägt der Verursacher des Eingriffs 

gemäß § 6 Abs. 5 DSchG M-V. Uber die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung 

und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 

Hinweise: 

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie beim Lan-

desamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 

 

10.4 Straßenverkehrswesen 

Es wird auf die rechtzeitige und entsprechend den Vorschriften notwendige Beteiligung der 

Behörde in Bezug auf Bauarbeiten, die die Erschließungsstraßen berühren, hingewiesen.  

Bei Baumaßnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwenden, mit 

denen für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. Eine Gewährleistung des 

Anliegerverkehrs, des Schülerverkehrs und der Rettungsfahrzeuge müssen gegeben sein. 
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Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-

nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 

Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 

Baumaßnahme zu beachten. 

Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenan-

lagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 

Bei der Anbindung an das öffentliche Straßennetz und bei Bauarbeiten im öffentlichen Ver-

kehrsraum (Gehweg, Straßen, usw.) durch den Bau ausführenden Betrieb ist zwei Wochen 

vor Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend § 44 Abs. 1 und 

§ 45 Abs. 1 und 6 StVO die Genehmigung auf Verkehrsraumeinschränkung bei der Stra-

ßenverkehrsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte einzuholen. Der Antrag 

ist mind. 14 Tage vor Baubeginn einzuholen. 

Sollten Änderungen an der bestehenden Beschilderung vorgenommen werden sowie an der 

Markierung, ist ein Markierungs- und Beschilderungsplan der Straßenverkehrsbehörde des 

Landkreises zur verkehrsrechtlichen Prüfung einzureichen. 

 

10.5 Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze in M-V und Vermessungs-

marken 

Befinden sich gesetzlich geschützte Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagen-

netze des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangebiet, sind diese zu sichern. Für wei-

tere Planungen und Vorhaben sind die Informationen im Merkblatt über die Bedeutung und 

Erhaltung der Festpunkte zu beachten. Es ist der Landkreis als zuständige Vermessungs- 

und Katasterbehörde zu beteiligen, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen 

das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.  

Das geodätische Festpunktfeld und Grenzmerkmale aller Art dürfen nicht beschädigt und 

beeinträchtigt werden. Notwendige Sicherungen bzw. Verlegungen sind rechtzeitig zu be-

antragen. Das unberechtigte Entfernen bzw. Beschädigung ist nach § 37 des Gesetzes über 

die amtliche Geoinformations- und Vermessungsgesetz – (GeoVermG M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V Nr. 23 S. 713), letzte berück-

sichtigte Änderung: Inhaltsübersicht, §§ 15, 22, 33, 36 geändert, § 24 neu gefasst durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Mai 2018 (GVOBl. M-V S. 193, 204), eine Ordnungswid-

rigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.  

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 

Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich geschützt. Wer 

notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet werden 

können, hat dies unverzüglich dem Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern mit-

zuteilen. 

 

10.6 Kampfmittel 

Munitionsfunde sind in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszuschließen.  

Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, 

Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschlie-

ßen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche 

Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
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Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelauskunft) der 

in Rede stehenden Flächen sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Lan-

desamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-

V (LPBK M-V) erhältlich. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird vor Bauausführung 

empfohlen. 

Auch in Gebieten, die nicht als kampfmittelbelastet ausgewiesen sind, können Einzelfunde 

auftreten. Daher sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 

wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden,  so sind die Arbeiten einzustel-

len, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die Meldung über den Notruf 

der Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an den Munitionsbergungsdienst M-V zu er-

folgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlichen Ord-

nungsbehörde beim zuständigen Amt unverzüglich anzuzeigen.  

 

10.7 Wasserwirtschaft 

Entsprechend dem Sorgfaltsgebot des §5 WHG ist bei allen Vorhaben und Maßnahmen, mit 

denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächenwasser, Grundwasser) verbunden sein 

können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchtigun-

gen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefährden-

den Stoffe in den Untergrund eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des Grund-

wassers führen können. 

Hinsichtlich des Abflusses des Niederschlagswassers von den Baugrundstücken wird auf 

folgende gesetzliche Bestimmungen hingewiesen: 

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf 

nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche 

Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grund-

stücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. (§ 37 Abs. 1 Wasserhaushalts-

gesetz (WHG)). 

Die Ableitung von Abwässern oder Oberflächenwasser in oder auf die öffentlichen Straßen 

ist unzulässig. (§ 49 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern (StrWG-MV). 
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11. Flächenbilanz 

Sondergebiet                                  5,0 ha 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft  

Priv. Grünfläche 

 0,079 ha 

 

0,14 ha 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  0,02 ha 

Gesamt                                               5,23 ha 

 

 

 

12. Anlagen  

Begründung Teil II, Umweltbericht 

 

 

 

 

 

 

aufgestellt,         L. Braun 

Neubrandenburg, den 30.07.2021     Dipl.-Ing., Architekt 
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PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung

sonstiges Sondergebiet Zweckbestimmung:

Photovoltaikanlage
§ 11 Abs. 2 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

0,6 Grundflächenzahl
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 16 BauNVO

OK 5,0 Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß Oberkante
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 16 BauNVO

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 2  BauGB,

§ 23 Abs. 3 BauNVO

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche Verkehrsfläche besonderer

Zweckbestimmung: privater Wartungsweg
§ 9 Abs. 1 Nr. 11  BauGB

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer

Flächen an die Verkehrsflächen (Bereich ohne Ein-

und Ausfahrt)

§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11

und Abs. 6 BauGB

5. Grünfläche

privat

§ 5 Abs.2 Nr. 5 und Abs. 4,

§ 9 Abs. 1, Nr. 15

und  Abs. 6 BauGB

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflegeund zur Entwicklung von Natur und Landschaft

7. sonstige Planzeichen

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichsdes

Bebauungsplans
§ 9 Abs. 7 BauGB

8. Darstellung ohne Normcharakter

Bestandshöhe nach DHHN2016

Flurstücksgrenzenmit Nummer

Maßkette / Bemaßung

SATZUNG DER STADT BURG STARGARD
über den Bebauungsplan Nr. 25 "Solarpark Kiesgrube Cammin"

im Norden: durch landwirtschaftliche Fläche (Flurstück: 4/2)

im Süden: durch Waldfläche (Flurstück: 9/2)

im Osten: durch landwirtschaftliche Fläche (Flurstück: 9/3)

im Westen: durch landwirtschaftliche Fläche (Flurstück: 25/2)

Größe des B-Plan-Geltungsbereichs gesamt: 52.300 m² (ca. 5,2 ha)

Geltungsbereichsgrenzen:

Planzeichnung - Teil A

Gemarkung Cammin

Flur 2

VORENTWURF

Quelle: umweltkarten.regierung-mv.de, Stand: 02.12.2019
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Planteil I: M 1:1.000 Datum: 30.07.2021

Gemarkung Cammin

Flur2, Flurstücke teilweise: 4/2, 9/2, 25/2

        SO PVA OK Trafo = 5,00m
OK PVA = 3,00m

0,6

Nutzungsschablone

Gebiets- max. zulässige Höhe

bezeichnung Oberkante der Trafos über Geländehöhe

max. zulässige Höhe

Oberkante der Modultische über Geländehöhe

Grundflächenzahl 

Übersichtskarte

SO
PVA

Text - Teil B
I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 6 und 11 BauNVO)

1.1 Das Sonstige Sondergebiet (SO PVA) dient der Gewinnung von elektrischer Energie aus

Sonnenenergie.

1.2 In dem Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen sind die für den Betrieb einer

Freiflächen-Photovoltaikanlage bauliche Anlagen (Modultische mit Solarmodulen sowie

Wechselrichter, Verkabelung, Einfriedung, Trafostationen, Zufahrten und Wartungsflächen)

zulässig.

1.3 Die im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen festgesetzten baulichen Anlagen und

Nutzungen sind nur bis zum Zeitpunkt der Stilllegung der Photovoltaik-Anlage zulässig.

1.4 Die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ist zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung - Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 und § 17, 18 BauNVO)

2.1 Unterer Bezugspunkt für die Höhe der, für den Betrieb der Photovoltaikanlage notwendigen

baulichen Anlagen im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen (Trafos) ist die Geländehöhe

in Metern des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016.

2.2 Die maximal zulässige Höhe der Trafos im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen wird auf

5,0 m über Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016

festgesetzt.

2.3 Die maximal zulässige Höhe der Modultische im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen

wird auf 3,0 m über Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016

festgesetzt.

2.4 Zulässig sind Zaunanlagen bis zu einer max. Höhe von 2,5 m (amtlichen Höhenbezugssystem

DHHN 2016).

2.5 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO

auf 0,6 begrenzt. Eine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BauNVO ist

ausgeschlossen.

3. Bauweise und Baugrenzen/ Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

[§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO]

3.1. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt und umgrenzen die

Fläche, auf der die Aufstellung der Solaranlagen und die Errichtung der baulichen Nebenanlagen

zulässig sind.

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der Nebenanlagen und unterhalb der

Solarmodule sind als extensives Grünland zu nutzen und zu erhalten. Auf diese Weise wird eine

Verschattung der Solarmodule durch aufwachsenden Pflanzenbewuchs entgegengewirkt.

3.3 Einfriedungen durch Zaunanlagen und Tore sind außerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen zulässig.

4. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind nur zulässig, sofern sie dem Betrieb der Anlagen zur Gewinnung 

regenerativer Energien (Solaranlagen) dienen und diesen Anlagen deutlich zugeordnet sind. 

Garagen und überdachte Stellplätze sind innerhalb des Sonstigen Sondergebietes unzulässig.

5. Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Die Verlegung von Erdkabeln ist im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes zulässig. Die

Erdkabel stellen die notwendigen Verbindungen zwischen den Solarmodulen und den 

Wechselrichtern her.

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Es wird eine Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.

Die Nutzung der Verkehrsflächen mit privater Zweckbestimmung ist ausschließlich für die

Feuerwehr sowie für die mit der Errichtung und im Zusammenhang mit den im Sondergebiet

festgesetzten Nutzungen zulässig.

6.2 Es wird ein Ein- und Ausfahrt festgesetzt.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  [9

Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB]

            Kompensationsmaßnahmen

M1 Außerhalb des Plangebietes sind geeignete Maßnahmen wie Extensivacker, Streuobstwiesen

oder Magerrasen auf ca. 2,4 ha Ackerflächen zu entwickeln und für eine Dauer von 25 Jahren

zu erhalten. Erforderlich ist eine grundbuchliche Sicherung, die Hinterlegung eines 

Kapitalstockes und die Aufstellung eines Pflegeplanes. Alternativ können 71.139 Ökopunkte

gekauft werden.

8. Zulässigkeit der festgelegten sonstigen Nutzung für einen bestimmten Zeitraum [9 Abs. 2 Satz 1

BauGB]

Die festgesetzte sonstige Nutzung Photovoltaikanlagen ist zeitlich begrenzt auf 30 Jahre ab

Inkrafttreten des Bebauungsplanes. Unmittelbar anschließend ist der Rückbau der 

Photovoltaikanlage vorzunehmen.

Im Sondergebiet wird Im unmittelbaren Anschluss an die Nutzung der PV-Freiflächenanlage die

Folgenutzung neu geregelt.

II. Hinweise

1.         Bodendenkmalpflege

Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schiedlich und verbindlich der unteren

Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen.

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrüche usw.)

Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllungen von Gräben,

Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen

(Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie

Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen,

Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum

Vorschein kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den

Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des

Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten.

Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige

spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des

Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies

erfordert.

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei der zuständigen

Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5,

19055 Schwerin.

2.        Fällungen von gesetzlich geschützten Bäumen

Die Fällung von gesetzlich geschützten Bäumen ist genehmigungspflichtig. Die Kompensation richtet sich

grundsätzlich nach dem Baumschutzkompensationserlass vom 15. Oktober 2007. Gemäß Erlass sind u.

a. EinzeIbäume ab 50 cm Stammumfang geschützt, wenn diese im Rahmen von Bauvorhaben betroffen

sind. Erforderliche Anträge auf Fällungen von gesetzlich geschützten Bäumen sind bei der unteren

Naturschutzbehörde des Landkreises zu stellen.

3.         Umweltrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

V1 Fällungen und Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28.

Februar zu realisieren.

V2 Die Modulrand- und Zwischenflächen dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom

15. April bis 01. August mit Balkenmähern, unter Beseitigung des Mahdgutes

gemäht werden. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen

des Aufwuchses ist nicht zulässig. Auf Düngung, Pestizid- und Herbizideinsatz

ist zu verzichten.

V3 Eine Bewachung der Anlage durch Hunde ist zu unterlassen.

V4 Es sind nur Module zu verwenden, die während des Betriebes keine

Schadstoffe in die Umwelt entlassen.

V5 Im Zusammenhang mit der Planung werden Artenaufnahmen bezüglich

Reptilien, Amphibien und Avifauna durchgeführt. Im Ergebnis und im weiteren

Verfahren werden ggf. notwendige artenschutzrechtliche Maßnahmen, wie

Bauzeitenregelung, fachliche Begleitung während der Arbeiten sowie

CEF-Maßnahmen festgelegt.

4.         Kartengrundlage

Die Planzeichnung wird auf Grundlage eines digitalen Flurkartenauszuges des Landkreises

Mecklenburgische Seenplatte, Kataster- und Vermessungsamt, Platanenstraße 43 in 17033

Neubrandenburg vom  ……….2021 erstellt. Der Auszug wird angefordert.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Stadtvertretung Burg Stargard  hat am 26.05.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung

des Bebauungsplanes Nr. 25 "Solarpark Kiesgrube Cammin" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am .............. im amtlichen Bekanntmachungs- und 

Informationsblatt "Stargarder Zeitung" und im Internet unter

www.burg-stargard.de/start/oeffentlichebekanntmachungen/  ortsüblich bekannt gemacht.

    Burg Stargard, den ...........................                                                            …….………….

                                                                                                         Bürgermeister

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des LPlG M-V beteiligt

worden.

  Burg Stargard, den ...........................                                                            ……………….

                                                                                                           Bürgermeister

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde am ............... im

amtlichen Bekanntmachungs- und Informationsblatt "Stargarder Zeitung" und im Internet unter

www.burg-stargard.de/start/oeffentlichebekanntmachungen/ ortsüblich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentliche Auslegung in der Zeit vom

.................  bis.................

     Burg Stargard, den ...........................                                                            ……………….

                                                                                                            Bürgermeister

4. Die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden wurde am ....................... gemäß § 2 Abs. 2

BauGB eingeleitet.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher sind am ....................

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

    Burg Stargard, den ...........................                                                            ….…………….

                                                                                                              Bürgermeister

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 "Solarpark Kiesgrube Cammin" der Stadt Burg Stargard,

die Begründung, die Umweltinformationen sowie wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene

Stellungnahmen wurden durch die Stadtvertretung am ............... gebilligt und haben gemäß § 3

Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............. bis einschließlich ..............  in der Stadtverwaltung Burg

Stargard, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard öffentlich für jedermann ausgelegen und im

Internet unter www.burg-stargard.de/start/oeffentlichebekanntmachungen/ zur Verfügung

gestanden.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist

von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, durch

Veröffentlichung ortsüblich bekannt gemacht worden.

      Burg Stargard, den ...........................                                                            …….………….

                                                                                                        Bürgermeister

6. Die Stadtvertretung hat am .................. die Abwägung der fristgerecht vorgebrachten

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher

Belange geprüft. Das Ergbebnis ist mitgeteilt worden.

       Burg Stargard, den ...........................                 ……..……….

                                                                                                                   Bürgermeister

7. Die Stadtvertretung hat am ...................... des Bebauungsplanes Nr. 25 "Solarpark Kiesgrube

Cammin" der Stadt Burg Stargard, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen

Festsetzungen (Teil B) als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen. Die Begründung zum

Bebauungsplan wurde mit Beschluss vom gleichen Datum gebilligt.

     Burg Stargard, den ...........................                         ……………….

                                                                                                               Bürgermeister

8. Der katastermäßige Bestand am ........................... wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung

nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstabs  1: 1.000 vorliegt.

Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

      Neubrandenburg, den ...........................                                                             ……………….

                                                                                                                         Katasteramt

9. Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde

vom ..........................., AZ ............................ mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.

Die Nebenbestimmungen wurden beachtet.

Der Bebauungsplan Nr. 25 "Solarpark Kiesgrube Cammin", bestehend aus der Planzeichnung (Teil

A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung über die

Berücksichtigung der Umweltbelange wird hiermit ausgefertigt.

Burg Stargard, den ...........................                                                            ……………….

                                                                                                            Bürgermeister

10. Die Genehmigung über die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 25 "Solarpark Kiesgrube Cammin"

und der Begründung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von

jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am

........................ durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungs- und Informationsblatt

"Stargarder Zeitung" und im Internet unter

www.burg-stargard.de/start/oeffentlichebekanntmachungen/ ortsüblich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung  von Verfahrens- und

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§214 und 215

BauGB) sowie weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44

BauGB) und auf die Bestimmungen des §5, Abs. 5 der Kommunalverfassung

Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen worden.

  Die Satzung ist mit Ablauf des ….................... in Kraft getreten.

  Burg Stargard, den ...........................                                                           ……………….

                                                                                                       Bürgermeister

Stand der Kartengrundlage: .../2021

Maßstab: 1: 1.000

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) sowie des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S.

682), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ........... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 25 "Solarpark Kiesgrube

Cammin", bestehend aus der Planzeichnung-Teil A und dem Text-Teil B, erlassen:

RECHTSGRUNDLAGEN:
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.

3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Baugesetzbuches

(Baugesetzbuchausführungsgesetz - AG-BauGB M-V) vom 30. Januar 1998, zuletzt geändert durch

Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Oktober 2010 (GVOBI.M-V, S.615, 618)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017

(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.

1802).

- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 S. 58), zuletzt geändert

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG) vom 29. Juli

2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 290 Verordnung vom 19. Juni 2020; (BGBI. I S.

1328)

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes

(Naturschutzausführungsgesetz-NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66, zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

(Landesplanungsgesetz - LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. M-V

S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V), in der Fassung der Bekanntmachung

vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.

Juni 2021 (GVOBl. M-V BGBl. S.1033)

- Landeswaldgesetz (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl.

M-V2011, S.870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S.

221, 228)

- Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen

zum Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 20. April 2005

- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.98 (GVOBl.

M-V S. 12, 247), geändert durch Gesetz vom 12.07.10 (GVOBl. M-V S. 383, 392)

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten

(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt geändert

durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBI. I S. 3465)

- Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz-

LBodSchG M-V) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt geändert durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 05. JuIi 2018, (GVOBI. M-V S. 219)

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-UVP-Gesetz -

LUVPG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2018 (GVOBl. M-V S. 362)

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 19. Juni 2020; (BGBI. I S. 1408)

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 30. November 1992 (GVOBl.

M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221,

228),

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt mehrfach geändert durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)

- Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard in der aktuellen Fassung

Die Gesetze und Verordnungen gelten jeweils in ihrer letztgültigen Fassung zum Zeitpunkt der

Aufstellung des Planes.
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